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An das 
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Präsidium des Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1010 Wie n 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 
Zl 701-01/86 

Entwurf einer Änderung des 
Sparkassengesetzes; 
Stellungnahme 
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Entsprechend der Entschließung des Nationalrates beehrt sich 

der Rechnungshof, anliegend 25 Ausfertigungen jener Stellungnahme 

vorzulegen, die er zu dem ihm vom BMF mit Schreiben vom 

12. Feber 1986, GZ 28 0300/5-V/5/86, übermittelten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Sparkassengesetz geändert wird, abge

geben hat. 

Anlagen 6. März 1986 

Der Präsident: 

Broesigke 
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Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

An das 

L 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wie n 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 701-01/86 

Entwurf einer Änderung des 
Sparkassengesetzes; Stellung
nahme 
GZ 28 0300/5-V/5/86 

Der RH bestätigt den Erhalt des ihm mit Schreiben vom 

12. Feber 1986, GZ 28 0300/5-V/5/86, übermittelten Entwurfs eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Sparkassengesetz geändert wird, und 

nimmt dazu wie folgt Stellung (von dieser Stellungnahme wird das 

Präsidium des Nationalrates unter einem unterrichtet): 

Der RH erachtet es als einen grundsätzlichen Mangel, der bereits 

durch die Neufassung des Sparkassengesetzes im Jahre 1979 geschaf

fen worden ist, daß eine Gemeinde, die einer Gemeindesparkasse das 
Gründungskapital unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, von 

Gesetzes wegen für alle Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet, 

ohne auf die Geschäftsführung Einfluß nehmen zu können. Der Gesetz

geber hat damit nach Ansicht des RH den Haftungsgemeinden eine un

zumutbare Belastung auferlegt. 

Dieser rechts- und kontrollpolitisch unbefriedigende Zustand wird 

durch den vorliegenden Gesetzesentwurf nicht bereinigt, sondern 

- im Gegenteil - sogar verschärft. So wird die drittelparitätische 

Zusammensetzung des Sparkassenrates hinsichtlich der Mitglieder der 
Gemeindevertretung gern § 14 Abs 3 des Sparkassengesetzes (in sinn

gemäßer Anwendung durch § 18 Abs 5 des Entwurfs auch auf die Spar

kassenratsausschüsse ausgedehnt) in die Richtung verschärft, daß 

auch die Dienstnehmer der Haftungsgemeinde(n) in die Berechnung der 
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Drittelparität einbezogen werden sollen. Damit wird verhindert, 

daß Gemeindesparkassen wenigstens im Wege über die Gestaltung der 

Satzung eine Mehrheit von Organwaltern der Haftungsgemeinde vorsehen 

können. 

Nach Ansicht des RH sollte die Drittelklausel im § 14 Abs 3 zu

gunsten einer Bestimmung gestrichen werden, durch die der Spar

kassenrat so zusammengesetzt wird, daß die Mi~grieder der Gemeinde

vertretung zusammen mit den Dienstnehmern der Haftungsgemeinde(n) 

die Mehrheit stellen. Nur so ist eine rechtlich fundierte organi

satorische Einflußnahme der Haftungsgemeinde nicht zuletzt im Sinne 

der auch in seiner jüngsten Rechtsprechung (KR 2/82-17 und KR 1/ 

83-15) vom VfGH bekräftigten Rechtsansicht zu den Voraussetzungen 

einer der finanziellen Beteiligung von 50 vH gleichzuhaltenden Be

herrschung von Unternehmungen durch andere finanzielle oder sonstige 

wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen sichergestellt. 

Gerade wie die in letzter Zeit bekannt gewordenen Fehlentwicklungen 

im Bereich der öffentlichen Wirtschaft zeigen, sollte die Unabhän
gigkeit der Geschäftstätigkeit, deren Sicherstellung die Urheber des 

vorliegenden Gesetzesentwurfes in den Vordergrund stellen, nicht zu 

mangelnder Steuerung und Kontrolle durch den Eigentümer, die "primär

finanzierende" oder haftende Gebietskörperschaft führen. Dies wäre 

eine falsch verstandene Entpolitisierung. 

Die Steuerung sollte freilich nicht als Einflußnahme auf die Ab

wicklung des einzelnen Geschäftsfalles verstanden werden, sondern 

als eine Richtlinienkompetenz, zu deren Wahrnehmung die dem Spar

kassenrat obliegenden Aufgaben grundsätzlich ausreichen. Hinsicht

lich dieser Kompetenz müßte die Haftungsgemeinde, wie oben angedeutet, 

im Sparkassenrat mit einer Mehrheit ausgestattet werden. 

Mit einer derartigen Regelung wäre im übrigen auch die Prüfungs

zuständigkeit des RH für Gemeindesparkassen, die er vor Inkraft

treten des Sparkassengesetzes 1979 wahrgenommen hat, im Sinne des 

Art 127a Abs 3 im Zusammenhang mit Art 12Gb Abs 2 B-VG wiederher

gestellt. 
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Hinsichtlich des RH sollte jedoch zweckmäßigerweise nach dem 
Vorbild des § 23 Abs 2 des Postsparkassengesetzes, BGBI 

Nr 458/1969, idg~ jedenfalls eine Prilfungszuständigkeit im 

Sparkassengesetz ausdrücklich verankert werden. Eine derartige 

Lösung bietet sich nicht zuletzt wegen der weitgehend ähnlichen 
Rechtskonstruktion der PSK an (eigene Rechtspersönlichkeit, 

Haftung des Bundes, Mehrheitsverhältnisse im Verwaltungsrat hin

sichtlich der von der Bundesregierung entsandten Mitglieder, 

Unabhängigkeit des Vorstandes hinsichtlich des einzelnen Ge

schäftsabschlusses). 

6. März 1986 

Der Präsident: 
Broesigke 

3/SN-228/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




